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Stellungnahme des Bundesverbandes der Vertragspsychothe-
rapueten zum “Entwurf eines Gesetzes zur Stabilisierung der 
Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Beitragssatzstabilisierungsgesetz)“ vom 26.05.2026  
(BT-Drucksache 21/6130) 
 
 
Berlin, 15.06.2026 
 
 
 
1. Kernforderung des bvvp 
 
Der bvvp fordert: Keine Einbudgetierung psychotherapeutischer 
Leistungen. 
 
Psychotherapeutische Leistungen dürfen nicht in eine neue gede-
ckelte  Gesamtvergütung zurückgeführt werden, was bedeuten 
würde, dass siemengenbegrenzt und durch nachgelagerte Honorar-
begrenzungen wirtschaftlich entwertet werden. 
Mindestens psychotherapeutische Sprechstunden, probatorische 
Sitzungen, psychotherapeutische Akutbehandlungen, psychodiag-
nostische Testverfahren sowie Kurzzeit- und Langzeittherapien 
nach der Psychotherapie-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses müssen vollständig und ungekürzt außerhalb der gede-
ckelten Gesamtvergütung vergütet werden. 
Die geplante Streichung der Zuschläge für psychotherapeutische 
Leistungen im ersten Therapieblock einer Kurzzeittherapie ist zu-
rückzunehmen. 
 
2. Bewertung des Gesetzentwurfs 
 
Der Gesetzentwurf folgt im Bereich der ambulanten Versorgung ei-
ner falschen Grundannahme. Er behandelt psychotherapeutische 
Leistungen als Ausgabenproblem. Tatsächlich sind psychotherapeu-
tische Leistungen ein zentrales Instrument, um Fehlversorgung, 
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Chronifizierung, Arbeitsunfähigkeit, somatische Fehlbehandlung und stationäre Be-
handlungen zu vermeiden. 
Eine Einbudgetierung psychotherapeutischer Leistungen wäre keine Beitragssatzsta-
bilisierung, sondern eine Kostenverschiebung. Sie würde kurzfristig Honorarausga-
ben begrenzen, mittel- und langfristig aber höhere Folgekosten in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, in der Rentenversicherung, in der Arbeitslosenversicherung 
und bei Arbeitgebern auslösen. 
Psychische Erkrankungen verschwinden nicht dadurch, dass ihre Behandlung bud-
getiert wird. Der Bedarf bleibt bestehen. Wenn ambulante psychotherapeutische Ver-
sorgung verknappt oder wirtschaftlich unattraktiver gemacht wird, entstehen längere 
Wartezeiten, spätere Behandlungen, schwerere Krankheitsverläufe und mehr statio-
näre Behandlungsnotwendigkeit. 
 
Der bvvp lehnt deshalb jede unmittelbare oder mittelbare Einbudgetierung psycho-
therapeutischer Leistungen ab. 
 
 
3. Psychotherapie ist keine beliebige Sondervergütung 
 
Psychotherapeutische Leistungen sind zeitgebundene, persönlich zu erbringende 
und fachlich indizierte Leistungen. Sie lassen sich nicht beliebig verdichten, automati-
sieren oder durch Mengenausweitung kompensieren. 
Gerade deshalb wirken Budgetierungen in der Psychotherapie besonders hart: Sie 
treffen nicht abstrakte Leistungsvolumina, sondern unmittelbar verfügbare Behand-
lungszeit. Wenn psychotherapeutische Leistungen budgetiert oder abgestaffelt ver-
gütet werden, sinkt nicht der Behandlungsbedarf. Es sinkt die Bereitschaft und Mög-
lichkeit, diesen Bedarf zeitnah ambulant zu versorgen. 
 
Die geplante Streichung der Zuschläge für psychotherapeutische Leistungen im ers-
ten Therapieblock einer Kurzzeittherapie setzt an der falschen Stelle an. Der erste 
Therapieblock einer Kurzzeittherapie ist ein Instrument des frühen Behandlungsbe-
ginns. Er ermöglicht eine begrenzte, strukturierte und wirtschaftliche Intervention, be-
vor psychische Erkrankungen chronifizieren oder schwerere Versorgungsformen er-
forderlich werden. 
 
Das trifft keine Überversorgung. Es erschwert den frühen Zugang psychisch erkrank-
ter Menschen zur Behandlung. 
 
 
4. Erstzugang, Diagnostik und Steuerung müssen gestärkt werden 
 
Psychotherapeutische Sprechstunden, probatorische Sitzungen, psychotherapeuti-
sche Akutbehandlungen und psychodiagnostische Testverfahren sind keine vorge-
schalteten Formalien. Sie sind der fachliche Kern einer geordneten Versorgung. 
Sie dienen der Abklärung, Diagnostik, Indikationsstellung, Krisenintervention, Be-
handlungsplanung und Steuerung. In diesen Leistungen entscheidet sich, ob eine 
Richtlinientherapie erforderlich ist, ob eine Akutbehandlung ausreicht, ob eine Kurz-
zeittherapie angezeigt ist, ob andere Hilfen vorrangig sind oder ob weiterführende 
Versorgung notwendig wird. 
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Ohne qualifizierte Diagnostik wird Versorgung nicht wirtschaftlicher, sondern unge-
nauer. Psychodiagnostische Testverfahren sind dabei kein verzichtbarer Zusatz. Sie 
sind insbesondere bei komplexen Krankheitsbildern, komorbiden Störungen, sowie 
bei der Abgrenzung unterschiedlicher Behandlungsbedarfe unverzichtbar. 
 
Budgetierung ist an dieser Stelle keine wirtschaftliche Steuerung. Sie schwächt ge-
nau die Leistungen, die eine gezielte Versorgung überhaupt erst möglich machen. 
 
 
5. Einsparungen ja – aber nicht durch Kürzung notwendiger Psychotherapie 
 
Der bvvp verkennt nicht die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Beitragssatzstabilität ist ein legitimes politisches Ziel. Einsparungen müssen jedoch 
dort ansetzen, wo Ausgaben ohne Versorgungsnutzen entstehen. 
In der Psychotherapie entstehen Einsparungen nicht durch pauschale Kürzungen, 
sondern durch bessere Steuerung: 
 

• frühzeitige fachliche Abklärung, 

• passgenaue Indikationsstellung, 

• Vermeidung von Fehlversorgung, 

• Vermeidung von Chronifizierung, 

• Vermeidung längerer Arbeitsunfähigkeit, 

• Vermeidung unnötiger stationärer Behandlung, 

• Abbau von Bürokratie und Doppelprüfungen. 

 
Psychotherapie vermeidet Folgekosten. Eine Einbudgetierung würde diesen Effekt 
nicht stärken, sondern schwächen. Sie würde genau diejenigen Leistungen treffen, 
die Fehlsteuerung, Chronifizierung und teurere Folgebehandlungen verhindern kön-
nen. 
 
 
6. Konkreter Änderungsbedarf 
 
Aus Sicht des bvvp darf das Gesetz nicht zu einer Einbudgetierung psychotherapeu-
tischer Leistungen führen. Daraus ergeben sich folgende Änderungen: 
 

• Keine Einbudgetierung psychotherapeutischer Leistungen. 

Psychotherapeutische Leistungen nach der Psychotherapie-Richtlinie des Ge-
meinsamen Bundesausschusses müssen vollständig und ungekürzt außerhalb 
der gedeckelte Gesamtvergütung vergütet werden. 
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• Rücknahme der geplanten Streichung der Zuschläge für den ersten The-

rapieblock einer Kurzzeittherapie. 

Die geplante Streichung würde den frühen Behandlungsbeginn schwächen 
und ist versorgungspolitisch falsch. 
 
 

• Gesetzliche Absicherung psychotherapeutischer Erstzugangs-, Diagnos-

tik- und Steuerungsleistungen in § 87d Absatz 4 SGB V. 

Mindestens psychotherapeutische Sprechstunden, probatorische Sitzungen, 
psychotherapeutische Akutbehandlungen, psychodiagnostische Testverfahren 
und psychotherapeutische Leistungen im ersten Therapieblock einer Kurzzeit-
therapie müssen ausdrücklich als vollständig zu vergütende Leistungen aufge-
nommen werden. 
 
 

• Keine Honorarbegrenzungen, Abstaffelungen oder mengenbezogenen 

Kürzungen psychotherapeutischer Leistungen. 

Budgetierung darf nicht durch andere Vergütungsmechanismen ersetzt wer-
den, die im Ergebnis denselben Effekt haben. 

 
 
7. Formulierungsvorschlag 
 
Aus dieser Bewertung ergibt sich aus Sicht des bvvp folgender konkreter Änderungs-
bedarf: 
 
 
Artikel 1 wird wie folgt geändert: 
 

1. Nummer 31 Buchstabe e Doppelbuchstabe bb wird gestrichen. 

 

2. In Nummer 34 wird § 87d Absatz 4 Satz 1 wie folgt geändert: 

 „Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 eingefügt:  

 

„5. psychotherapeutische Leistungen nach der Psychotherapie-Richtlinie des 

Gemeinsamen Bundesausschusses, insbesondere psychotherapeutische 

Sprechstunden, probatorische Sitzungen, psychotherapeutische Akutbehand-

lungen, psychodiagnostische Testverfahren nach Abschnitt 35.3 des Einheitli-

chen Bewertungsmaßstabes, sowie psychotherapeutische Leistungen, die im 

Rahmen einer Kurzzeit- oder Langzeittherapie erbracht werden.“ 
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3. In § 87d Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 

„Die Leistungen nach Satz 1 Nummer 5 werden außerhalb der morbiditätsbe-

dingten Gesamtvergütung vollständig mit den Preisen der regionalen Euro-

Gebührenordnung nach § 87a Absatz 2 Satz 5 vergütet; Maßnahmen zur Be-

grenzung, Abstaffelung oder Minderung der Vergütung dieser Leistungen sind 

ausgeschlossen.“ 

 
 
8. Schlussbemerkung 
 
Der Gesetzentwurf darf nicht dazu führen, dass psychisch erkrankte Menschen spä-
ter, schwerer und teurer behandelt werden müssen. 
 
Psychotherapie ist kein nachrangiger Kostenblock. Sie ist ein zentraler Bestandteil 
einer modernen, ambulanten und wirtschaftlichen Versorgung. Wer psychotherapeu-
tische Leistungen einbudgetiert, stabilisiert nicht die Beiträge, sondern destabilisiert 
die Versorgung. 
 
 
Zur weiteren Begründung verweisen wir ergänzend auf die ausführliche Stellung-
nahme des bvvp zum Kabinettsbeschluss, abrufbar unter https://bvvp.de/wp-con-
tent/uploads/2026/05/20260518-Stellungnahme-bvvp-zum-Kabinettsent-
wurf_public.pdf 
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